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XVI. Cremona.
Die vom Bischof Sicardus angelegte Sammlung der 

Privilegia Cremonensis episcopatus vom Ausgange des 
12. Jahrhunderts, jetzt im Besitze des Herm Dr. Robolotti, 
der sie Jedermann gern zur Verfügung stellt, enthält

1) Original oder gleichzeitige Copie von St. 2092, die 
unter Einhaltung aller äusseren Formen ganz in der Weise 
einer Urkunde ausgestellt ist, doch nie besiegelt war. Die 
Schrift kann als canzleimässig gelten. Die Datierung lautet: 
‘Data V. KL Junii, indictione V, anno dominicae incamationis 
M. XXXVIII, anno autem domni Chuonradi regis XIII, im­
perii XI. Actum in obsidione Mediolani feliciter; amen.’

2) p. 42 Abschrift von St. 2556, aber mit ‘Wibertus’ 
und ‘archicancellarii’ und ‘XVII. Kl. Julii’, dem Christusmono­
gramm als Chrismon.

3) p. 46 Abschrift von St. 3141, betreffs deren Daten 
nichts zu erinnern ist; das Monogramm hat nur den kleinen 
horizontalen Balken, der alsdann wohl als Vollziehungsstrich 
gedient haben muss.

4) Abschrift von St. 3363, aber ohne Daten; sie giebt 
ein richtigeres Monogramm, und nennt besser als Ughelli in 
Titel und Subscription Lothar nicht den zweiten, sondern III.

5) Original des mit Unterschriften ausgestatteten Placitum 
St. 3872.

Im Stadt-Archiv, in das Herr Dr. Robolotti gleich­
falls einzuführen die Güte hatte, fand sich fast nichts älteres 
vor; dagegen im Museo Patrio aus Maculatur gerettet das 
Original von St. 2129, das indess mitten in der Subscription 
und dem Monogramm durchschnitten ist; soweit letzteres er­
halten, hat es die übliche Form. Das Christusmonogramm 
als Chrismon ist noch leidlich erkennbar. Ferner fand sich 
hier eine moderne Abschrift von St. 3271, doch war keine 
Spur vom Original zu entdecken.

XVII. Mailand.

1) Archivio di Stato, sonst San Fedele, wo Sign. 
Ghiuzoni behülflich war, die vorliegenden Forschungen so 
schnell als möglich zu erledigen. Daselbst

Original von St. 3273, in deren Abdruck bei St. Zeile 16 
von unten zu lesen ist ‘concedimus et confirmamus’, ebenso 
‘Ekkehardus’ statt ‘Ekechardus’ und ‘incarn. dom.’ statt 
‘dom. inc.’

Original von St. 3282 giebt zu keiner Bemerkung Anlass.
Original von St. 3312, dessen Abdruck im Texte sich 

mehrfach fehlerhaft, im Datum dagegen als zutreffend erweist.
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